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A l l i i e r t e  K o m m a n d a n t u r  B e r l i n
Berichtigter Text
BK/O (47) 172
26. Juli 1947

Angelegenheiten betreffend der Kontrolle einer der Besatzungs
behörden unterliegendes Vermögen

Die AlKrerte Kommandantur Berlin ordnet wie folgt ал:
1. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Militärregierung de«s Sektors, 

In welchem eich das Vermögen befindet, darf kein deutsches Gericht die 
Zuständigkeit beanspruchen oder aasüben in Fällen, die Vermögen angehen, 
welches laut Gesetz Nr. 52 der amerikanischen, britischen und französischen 
Militärregierungen oder Befehl Nr. 124 bzw. Nr. 126 des Sowjetischen Ober
befeh tehabers unter Kontrolle steht bzw. welches laut Befehl einer der Be
set zu ngsbehör den konfisziert ist.

2. Unternehmen oder Personen, deren Vermögen unter Kontrolle genommen 
oder konfisziert werden kann, jedoch nicht unter Kontrolle steht oder konfis. 
ziert ist, dürfen ohne vorherige Genehmigung Kläger oder Beklagter sein. 
Die Militärregierung d*ss betreiffenden Sektors behält sich jedoch das Recht 
vor, zu jeder Zeit (im Laufe des Prozesses oder nach dessen Beendigung) 
dieses Vermögen unter Kontrolle zu nehmen oder zu konfiszieren.

3. Unternehmen oder Personen, deren Vermögen unter Kontrolle steht, 
können durch den Treuhänder Personen verklagen, deren Vermögen nicht 
unter Kontrolle steht, jedoch dürfen Unternehmen oder Personen, deren Ver
mögen unter Kontrolle eteht, nicht ohne Genehmigung der Militärregierung 
des betreffenden Sektors verklagt werden«

4. In Fällen, ln denen die Gründe zur Prozeßführimg vor dem 8. Mai 1945 
entstanden sind, wird obige Genehmigung in der Regel nicht erteilt.

5. Jedefc Urteil, das bereits gefällt wurde bzw. in einem solchen Prozeß 
gefällt wird, der ohne Genehmigung der Militärregierung des Sektors, in 
welchem sich das Vermögen befindet, eingeleitet wurde, ißt nichtig und jeg- 
Udhe Maßnahme zur Vollstreckung eines solchen Urteiles ist ungültig.

6. Die Arbeitsgerichte sind ermächtigt, diejenigen Fälle betreffend Rechte, 
aneprüche bis zu 500,— RM zu verhandeln, welche nach dem 1. Januar 1946 
aus Arbeitsstreitigkeiten zwischen Arbeitgebern, deren Vermögen unter Kon
trolle einer der Besetzungsraächte steht, und Arbeitnehmern entstanden sind.

7. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Militärregierung des Sektors, 
in welchem eich das Vermögen befindet, darf keine Eintragung in das Grund
buch erfolgen, welche Vermögen betrifft, das der Kontrolle oder der Konfis
zierung gemäß Gesetz Nr. 52 der amerikanischen, britischen und französischen 
Militärregierungen oder Befehl Nr. 124 bzw. Nr. 126 des Sowjetischen Ober
befehlshabers unterliegt.

8. Bevor ein deutsches Gwicht bzw. das Gruhdbuchamt in einer bewegliches 
oder unbewegliches Vermögen betreffenden Sadie auf das Gesuch oder die 
Erklärung einer Partei des Prozesses hin handelt, hat das Gericht bzw. das 
Gnmdbucliamt von dem Antragsteller bzw. der Person, die die Erklärung 
abgibt, eine eigenhändige oder seitens ©eines / ihres Anwaltes ausgestellte 
schriftliche Bescheinigung zu verlangen, daß nach seinem / ihrem beeten 
Wiesen und Gewiesen das betreffende Vermögen weder unter Kontrolle steht, 
noch konfisziert ist

9. Ohne vorherige schriftlich erteilte Genehmigung der Militärregierung des 
Sektors, in welchem sich das Vermögen befindet, dürfen von einer natür
lichen oder juristischen Person keine Schritte zur Vollstreckung oder Durch
führung einer Entscheidung eines deutschen Gerichtes oder des Grundbüch
ern tes. welche der Kontrolle oder der Konfiszierung unterliegendes Vermögen 
betrifft, unternommen werden

10. Die Nichtbefolgung dieser Anordnung bzw. ungenaue Beachtung ihrer 
Bestimmungen stellt eine Verletzung eines Befehls der Militärregierung einer 
Besetzungsmacht dar und wird als eolche bestraft.

1*1. Die Anordnung BK/O (47) 50 vom 21. Februar 1947 wird aufgehoben.
12. Diese Anordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Im Aufträge der Alliierten Kommandantur Berlin:
S u d а к о V , Oberstleutnant,

Vorsitzführender Stabschef


